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Die anfragenden Abgeordneten führen einleitend folgendes aus: 

"Gemäß den Bestimmungen des § 137 ASVG sind 10 % der Kosten für 

Heilbehelfe vom Versicherten zu tragen. Dieser Selbstbehalt 

wird von den Bruttokosten des Heilbehelfs einschließlich der 

Mehrwertsteuer berechnet. Der Steuersatz für Heilbehelfe 

beträgt 20 %. 

Behinderte ab e1nem Grad der Behinderung ~on 25 % können diesen 

Selbstbehalt als außergewöhnliche Belastung steuerlich geltend 

machen. Versicherte, deren Einkommen so gering i~t, daß sie aus 

diesem oder anderen Gründen keine Einkommensteuer bezahlen oder 

die den Selbstbehalt nicht steuerlich geltend m~chen können, 

haben diesen in der vollen Höhe selbst zu tragen. Dies führt 

bei den einkommensschwächsten Gruppen zu einer erheblichen 

Belastung. Es ist besonders bei diesen einkommensschwächsten 

Schichten von Bedeutung, daß der SeIhstbehalt auch von der 

Mehrwertsteuer im Ausmaß von 20 % zu tragen ist. 

Da es wünschenswert ist, die durch die Bestimmungen des § 137 

ASVG vorhandene Belastung der Versic}le~ten zu reduzieren, 
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richten die unterzeichneten Abgeordneten an den Bundesminister 

für Arbeit und Soziales die nachstehende Anfrage." 

Frage 1: 

Ist daran gedacht, für die Errechnung des Selbstbehalts gemäß 

S 137 ASVG nur die Nettokosten des Heilbehelfs ohne Mehrwert­

steuer heranzuziehen, um die Belastung der Versicherten ~u 

reduzieren? 

Antwort: 

Zu dieser Frage habe ich zunächst den Hauptverband der öster­

reichischen Sozialversicherungsträger, dem e~ gemäß S 31 Abs.3 

Z 2 ASVG obliegt, in wichtigen und grundsätzlichen Fragen der 

Sozialversicherung Gutachten zu erstatten und Stellungnahmen 

abzugeben, um Bekanntgabe der von ihm in dieser Angelegenheit 

vertretenen Meinung ersucht. 

Der Hauptverband hat dazu nach Rücksprache mit den Gebiets­

krankenkassen folgende Äußerung erstattet: 

"Bei der Berechnung des Selbstbehaltes gemäß § 137 ASVG (Heil­

behelfe) und gemäß § 154 ASVG (Hilfsmittel) ~uß grundsätzlich 

unterschieden werden, ob für die Heilbehelfe oder Hilfsmittel, 

die abgegeben werden, eine Tarifvereinbarung mit den Vertrags­

partnern besteht oder nicht. 

Für den überwiegenden Teil der von den Krankenversicherungs­

trägern zu gewährenden Heilbehelfe und Hilfsmittel sind Tarif­

vereinbarungen mit den Vertragspartnern vorgeseh~n. In diesen 

Fällen übernimmt der Krankenversicherungsträger die Mehrwert­

steuer zur Gänze; die Berechnung des Selbstbehaltes des Ver­

sicherten erfolgt daher vom Nettop~eiH (ohne Mehrwertsteuer) 

des Heilbehelfs oder Hilfsmittels. Eine Mehrbelasturig des 

Versicherten erfolgt somit nicht. 
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Wird ein Heilbehelf oder ein Hilfsmittel bezogen, der (das) 

keiner tariflichen Regelung unterliegt, wird vorerst der 

satzungsmäßige Kostenzuschuß und die antei I smä'ßige Mehrwert­

steuer von den Gesamtkosten in Abzug gebracht. Der Versicherte· 

hat dann die Restkosten einschließlich der verbleibenden Mehr~ 

wertsteuer zu tragen. Die Tragung der vollen Mehrwertsteuer 

durch die Krankenversicherungsträger auch in diesen Fällen 

könnten nur durch eine Änderung des ustG erreicht werden. 

Dem Hinweis in der parlamentarischen Anfrage, daß die ein­

kommensschwächsten Schichte~von dieser Regelung st~rk be­

troffen sind, kann nur bedingt gefolgt werden. Gemäß S 137 

Abs.4 ASVG hat nämlich der Versicherungsträger die sonst vorn 

Versicherten zu tragenden Kosten bzw. den sonst vom Versicher~ 

ten zu tragenden Kostenanteil in folgenden Fällen zu über­

nehmen: 

a) bei Versicherten (Angehörigen), die das 15.Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben bzwo für die ohne Rücksicht auf das 

Lebensalter Anspruch auf die erhöhte Familienbeihilfe 1m 

Sinne des S 8 Abs.4 bis 7 des Familienlastenausgleichs­

gesetzes besteht, und 

b) bei Vorliegen einer besonderen sozialen Schutzbedürftigkeit 

des Versicherten im Sinne des S 136 Abs.5 (Befreiung von der 

Rezeptgebühr bei Vorlie~enbesonderer sozialer Schutzbe­

dürftigkeit des Versicherten nach Maßgabe der vom Hauptver­

band hiezu erlassenen Richtlinien). 

Beim Bezug von Heilbehelfen und Hilfsmitteln ist also bereits 

jetzt für die Leistung des Selbstbehaltes durch den Versicher­

ten seine Einkommenssituation zu berücksichtigen." 
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Im Hinblick darauf, daß bei der in Rede stehenden Problematik 

auch steuerrechtliche Aspekte zu berücksichtigen sind, habe ich 

auch das Bundesministerium für Finanzen ersucht, seinen' Stand­

punkt darzulegen. Das Bundesministerium für Finanzen hat im 

wesentlichen folgendes mitgeteilt: 

"Das Bundesministerium für Finanzen gibt bekannt, daß bei einer 

gesetzlichen Regelung im Sinne der Anfrage <Selbstbehalt nur 

von den Nettokosten des Heilbehelfs> ein steuerlicher Ent­

lastungseffekt eintreten würde, weil geringere Beträge als 

Selbstbehalt entrichtet und daher auch geringere Beträge ab­

gesetzt würden. Dieses stünde allerdings in keinem Vergleich 

zur deutlichen Steigerung bei der Krankenversicherung, zumal 

die Leistungen aus dem Titel des0Selbstbehaltes um 1/6 gesenkt 

würden. Wenngleich der Entlastungseffekt bei der Steuer größen­

mäßig nicht abgeschätzt werden kann, da kein Mengengerüst über 

die Zusammensetzung der abgesel:zten Beiträge und den Anteil der 

Hilfsmittelausgaben daran vorliegt, wird generell angemerkt, 

daß durch ein Abstellen auf die Nettoheilbehelfskosten zahl­

reiche Personen, bei denen dies einkommensmäßig nicht erforder­

licherscheint, begünstigt würden." 

Ergänzend zu den Ausführungen des Hauptverb~ndes der öster­

reichischen Sozialversicherungsträger und des Bundes­

ministeriums für Finanzen möchte ich folgendes anmerken: 

Gemäß § 137 Abs.1 ASVG sirid Brillen, orthopädische Schuhein­

lagen, Bruchbänder und sonstige notwendige ~eilbehelfe dem 

Versicherten für sich und seine Angehörigen in einfacher und 

zweckentsprechender Ausführung nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen zu gewähren. 

Nach Abs.2 dieser Bestimmung werden die Kosten von Heilbehelfen 

vom Versicherungsträger nur übernommen, wenn sie höher sind als 
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20 v.H. des Meßbetrages (§ 108b Abs.2 ASVG) gerundet auf volle 

Schilling (Wert für 1991: S 199,--). 10 v.H. der Kosten, 

mindestens 20 v.H. des Meßbetrages, gerundet auf volle 

Schilling, sind vom Versicherten zu tragen. 

Der in der Anfrage in Erörterung gezogene Gesetzesänderungs­

vorschlag läuft, ausgehend von der Feststellüng, daß Steuer­

begünstigungen nur jenen zugut~ kommen könn~n, die. Steuern 

zahlen, darauf hinaus, den Selbstbehalt für HeilLehelfe gemäß 

§ 137 ASVG allgemein zu reduzieren. Aus meiner Sicht besteht 

keine Veranlassung zu einer Verminderung des Selbstbehaltes, da 

- abgesehen von den im Steuerrecht begründeten Möglichkeiten­

im § 137 Abs.4 ASVG eine Ubernahme der vom Versicherten zu 

tragenden Kosten(anteile) durch den Versicherungsträger in 

bestimmten begründeten Fällen vorgesehen ist. Darauf hat schon 

der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

hingewiesen. 

Durch diese Regelung trägt das ASVG bereits jetzt den Bedürf­

nissen von Personen, die besonders belastet sind oder über ein 

geringes Einkommen verfügen, in effektiver Weise Rechnung. Eine 

generelle Herabsetzung des Selbstbehaltes bei Heilbehelfen 

durch Uberwälzung des Steuerlastanteiles auf die Versicherten­

gemeinschaft läuft den Bestrebungen der Bestimmurig des § 137 

ASVG, eine Entlastung der finanziellen Situation der Kranken­

versicherungsträger im Bereich der Heilbehelfe zu bewirken, 

entgegen. Angesichts der b~vorstehenden Neustrukturierung der 

Krankenversicherung und der in Aussicht genommenen Ausweitung 

des Leistungsangebotes kann ich eine zusätzliche finanzielle 

Belastung im Bereich der Heilbehelfe nicht befürworten. 

Frage 2: 

Wie hoch sind die Kosten einer derartigen Maßnahme? 
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Antwort: 

Auch zu dieser Frage habe ich den Hauptverband der österrei­

chischen Sozialversicherungsträger um eine Stellungnahme 

ersucht. Er hat dazu folgendes mitgeteilt: 

"Wie hoch die Kosten wären, wenn in allen Fällen (auch für d{e 

Heilbehelfe und Hilfsmittel, für die keine Tarifpositionen 

vorgesehen sind) für die Errechnung des Selbstbehaltes nur die 

Nettokosten des Heilbehelfes oder Hilfsmittels herangezogen 

werden, kann aufgrund der vorhandenen Unterlagen nicht gesagt 

werden." 

Ergän2end dazu halte ich noch fest, daß auch unter Heran­

ziehung der beim Bundesministerium rUr Arbeit und Soziales 

vorhandenen statistischen Unterlagen eine verläßlich Aussage 

über die in Rede stehenden vermutlichen Kosten nicht getroffen 

werden kann. 

Der Bundes linister: 
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